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BESCHLUSS (GASP) 2022/XXX DES RATES

vom [TT.MM.2022]

zur Anderung des Beschlusses 2014/512/GASP iiber restriktive Manahmen angesichts der

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

)

3)

4

Der Rat hat am 31. Juli 2014 den Beschluss 2014/512/GASP(") angenommen.

Die Union unterstiitzt nach wie vor uneingeschrinkt die Souverénitit und territoriale

Unversehrtheit der Ukraine.

Am 24. Februar 2022 kiindigte der Pridsident der Russischen Foderation eine
Militdroperation in der Ukraine an, und russische Streitkrdfte begannen einen Angriff auf die
Ukraine. Dieser Angriff stellt eine eklatante Verletzung der territorialen Unversehrtheit,

Souverinitit und Unabhingigkeit der Ukraine dar.

Der Européische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Februar 2022 die grundlose
und ungerechtfertigte militdrische Aggression der Russischen Foderation gegen die Ukraine
aufs Schérfste verurteilt. Mit seinen rechtswidrigen militdrischen Handlungen verstof3t
Russland massiv gegen das Volkerrecht und die Grundsédtze der Charta der Vereinten
Nationen und gefdhrdet die Sicherheit und Stabilitdt Europas und der Welt. Der Europédische
Rat hat dazu aufgerufen, dringend ein weiteres Paket von gegen Einzelpersonen gerichteten

und wirtschaftlichen Sanktionen auszuarbeiten.

Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 {iber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABI. L 229 vom 31.7.2014, S. 13).
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(5)  Am 25. Februar 2022 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/327(%) angenommen, mit dem
der Beschluss 2014/512/GASP geédndert wurde und spezifische sektorbezogene Mallnahmen
eingefiihrt wurden.

(6) Angesichts der sehr ernsten Lage und als Reaktion auf die militdrische Aggression
Russlands gegen die Ukraine ist es angebracht, weitere restriktive Mallnahmen 1n Bezug auf
die Ausfuhr von Giitern und Technologien der Seeschifffahrt zu verhangen. Ferner ist es
angebracht, die Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die den
Verboten in Bezug auf Wertpapierdienstleistungen, iibertraghare Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Darlehen unterliegen, zu erweitern. Dariiber hinaus bedarf es
einiger Prizisierungen, um die ordnungsgeméfe Anwendung einiger der mit dem Beschluss
(GASP) 2022/327 eingefiihrten spezifischen sektorbezogenen Beschrinkungen zu
gewdhrleisten.

(7)  Fir die Durchfiihrung bestimmter Maflnahmen ist ein weiteres Tatigwerden der Union
erforderlich.

(8) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend gedndert werden —
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Der Beschluss 2014/512/GASP wird wie folgt geéndert:

1. Artikel 1b Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

»(2) Absatz 1 gilt nicht fiir Staatsangehorige eines Mitgliedstaats, eines dem Europdischen
Wirtschaftsraum angehdrenden Landes oder der Schweiz und nicht fiir natiirliche Personen
mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat,
einem dem Européischen Wirtschaftsraum angehdrenden Land oder der Schweiz.*

2. Artikel 4b Absatz 2 Buchstabe b erhélt folgende Fassung:

,b) die Bereitstellung 6ffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu einem Gesamtwert
von 10 000 000 EUR je Vorhaben zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in
der Union oder*

3. Nach Artikel 4g wird folgender Artikel eingefiigt:

2 Beschluss (GASP) 2022/327 des Rates vom 25. Februar 2022 zur Anderung des Beschlusses 2014/512/GASP iiber
restriktive MaBnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABI.
L 48 vom 25.2.2022, S. 1).
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LWArtikel 4h

(1) Es ist verboten, Giiter und Technologien der Seeschifffahrt mit und ohne Ursprung in der

Union unmittelbar oder mittelbar an natiirliche oder juristische Personen, Organisationen

oder Einrichtungen in Russland, zur Verwendung in Russland oder zum Mitfiihren an Bord

eines Schiffes unter russischer Flagge zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder

auszufihren.

(2)  Esist verboten,

a)

b)

fiir natlirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in
Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische
Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Giitern und
Technologien nach Absatz 1 oder der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und
Verwendung dieser Giiter oder Technologien zu erbringen;

fiir natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in
Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel
oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Giitern und Technologien nach Absatz 1
fiir den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Giiter und
Technologien oder fiir damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder
andere Dienste bereitzustellen.

(3)  Die Union trifft die notwendigen MaBBnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter, die von

diesem Artikel erfasst werden.*

4. Anhang VI des Beschlusses 2014/512/GASP wird nach Mallgabe des Anhangs des
vorliegenden Beschlusses geéndert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in

Kraft.

Geschehen zu Brissel am ...

Im Namen des Rates

Der Prdsident
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ANHANG
In Anhang VI des Beschlusses 2014/512/GASP werden folgende Eintriage hinzugefiigt:

,Russisches Seeschiffsregister

HR(2022) 62 Limited



	DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
	gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,
	auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
	in Erwägung nachstehender Gründe:
	(1) Der Rat hat am 31. Juli 2014 den Beschluss 2014/512/GASP( ) angenommen.
	(2) Die Union unterstützt nach wie vor uneingeschränkt die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine.
	(3) Am 24. Februar 2022 kündigte der Präsident der Russischen Föderation eine Militäroperation in der Ukraine an, und russische Streitkräfte begannen einen Angriff auf die Ukraine. Dieser Angriff stellt eine eklatante Verletzung der territorialen Unve...
	(4) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Februar 2022 die grundlose und ungerechtfertigte militärische Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Mit seinen rechtswidrigen militärischen Ha...
	(5) Am 25. Februar 2022 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/327( ) angenommen, mit dem der Beschluss 2014/512/GASP geändert wurde und spezifische sektorbezogene Maßnahmen eingeführt wurden.
	(6) Angesichts der sehr ernsten Lage und als Reaktion auf die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine ist es angebracht, weitere restriktive Maßnahmen in Bezug auf die Ausfuhr von Gütern und Technologien der Seeschifffahrt zu verhängen. Fe...
	(7) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union erforderlich.
	(8) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —
	1. Artikel 1b Absatz 2 erhält folgende Fassung:
	„(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, eines dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der Schweiz und nicht für natürliche Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem ...
	2. Artikel 4b Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
	„b) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu einem Gesamtwert von 10 000 000 EUR je Vorhaben zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in der Union oder“
	3. Nach Artikel 4g wird folgender Artikel eingefügt:
	(1) Es ist verboten, Güter und Technologien der Seeschifffahrt mit und ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland, zur Verwendung in Russland oder zum Mi...
	(2) Es ist verboten,
	a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien...
	b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verk...
	(3) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden.“
	4. Anhang VI des Beschlusses 2014/512/GASP wird nach Maßgabe des Anhangs des vorliegenden Beschlusses geändert.

